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Satzungsänderungsanträge

Antragsteller: Bundesvorstand
Antrag  Nr.: S 1
Der Bundesvorstand der Liberalen Frauen beantragt die Satzung der Liberalen Frauen wie folgt zu ändern:

§ 8 Abs. 2 der Satzung ist wie folgt zu ergänzen:

§ 8 Der Bundesvorstand

 (2)
Der erweiterte Bundesvorstand besteht aus den Mitgliedern des

geschäftsführenden Bundesvorstandes und je einer Vertreterin aus jedem

Bundesland, die der Mitgliederversammlung von den Landesvereinigungen  zur

Wahl vorgeschlagen werden, sofern Landesvereinigungen gegründet wurden.

Besteht in einem Bundesland keine Landesvereinigung, kann der

geschäftsführende Bundesvorstand der Mitgliederversammlung ein

bundesunmittelbares Mitglied, das in dem betreffenden Bundesland seinen

Wohnsitz hat, zur Wahl in den Bundesvorstand vorschlagen. Durch Beschluss des Bundesvorstands der Liberalen Frauen können weitere Mitglieder ohne Stimmrecht kooptiert werden.

Begründung: 

Bisher wurden die Landesvorsitzenden, die nicht als Beisitzerinnen für den erweiterten Bundesvorstand gewählt wurden sowie die Vorsitzende des Fördervereins in den Bundesvorstand kooptiert. In Betracht kommt zudem künftig auch die Kooptierung der frauenpolitischen Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion. Für diese Kooptierungen bedarf es dieser Ermächtigungsgrundlage in der Satzung. 
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Satzungsänderungsanträge

Antragsteller: Landesverband der LIBERALEN FRAUEN NRW

Antrag  Nr.: S 2
Der Landesverband NRW beantragt:

Die Satzung der Bundesvereinigung LIBERALE FRAUEN wird wie folgt geändert:

§ 8 Der Bundesvorstand

(1) der geschäftsführende Bundesvorstand besteht aus

· der Vorsitzenden

· vier Stellvertreterinnen, davon eine Schriftführerin und eine Schatzmeisterin

Er führt die laufenden Geschäfte.

(2) Der erweiterte Bundesvorstand besteht aus dem geschäftsführenden Vorstand gem. Abs. 1 sowie zehn Beisitzerinnen, die durch die Mitgliederversammlung der Bundesvereinigung gewählt werden. Die Vorsitzenden der Landesverbände nehmen an den Sitzungen des Bundesvorstandes mit beratender Stimme teil. 

Begründung:

Die Verringerung der Größe des Bundesvorstandes birgt durch optimale Ressourcenverwendung die Chance der Herstellung der Handlungs- und Beschlussfähigkeit. Die Wahl der Beisitzerinnen durch die Bundesmitgliederversammlung bedeutet eine demokratische Legitimation auf Bundesebene. Dass die Kandidatinnen den Rückhalt Ihres Landesverbandes haben, darf vorausgesetzt werden. 
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Satzungsänderungsanträge

Antragstellerin: Ira Bernhof, Berlin 

Antrag  Nr.: S 3
Betreff: Satzungsänderung - Stimmübertragung bzgl. Antragsabstimmung auf der BMV soll zukünftig möglich sein 
Antragstellerin: Ira Bernhof, Master of Arts (UK), aus Berlin 

Die BMV möge beschliessen: 
Beschlüsse zu Anträgen können bis heute nur von allen anwesenden Mitgliedern bei der BMV abgestimmt werden. Mitglieder, die aus best. Gründen nicht zur Versammlung kommen können haben keine Stimme bzw. können Ihre Stimme auf keine andere Frau übertragen. 
Deshalb beantrage ich, dass zukünftig laut Satzung eine Stimmübertragung möglich ist. Eine Frau kann mind. 1 Stimme von einer Frau übertragen bekommen. Darunter verstehe ich, dass die nicht zur BMV kommende Frau, alle Ihre Stimmen zu allen zu besprechenden und zu beschliessenden Anträgen einer anwesenden Frau übertragen kann. 

Über diesen Antrag soll zuerst, nach der Eröffnung der nächsten BMV abgestimmt werden, um so schon, im Falle einer erfolgreicher Zustimmung, über die anstehenden Anträge auch mit nicht anwesenden Stimmen abstimmen zu können. 

Natürlich können hierzu noch andere effektive und effiziente Stimmübertragungsmöglichkeiten diskutiert werden (z.B. Briefwahl oder Abstimmung rechtzeitig schriftlich per Post/per E-Mail einzureichen). 

Begründung: 

Dass Alter und Armut weiblich ist, ist bekannt. Und viele Frauen, insbesondere die (jüngeren) Frauen, die nicht verheirateten (Versorgung durch den Ehemann) und nicht berufstätigen (Versorgung durch den Arbeitgeber), können oftmals aus zeitlichen und finanziellen Gründen die Umstände einer längeren Reise zur BMV nicht auf sich nehmen. Sie sind also von ihren demokratischen Vereinsrechten bei nicht körperlicher Anwesenheit ihrer Person ausgegrenzt. 

Mit der Stimmübertragung wird für alle Liberalen Frauen die Möglichkeit der Partizipation an den Anträgen/Beschlüssen geschaffen. 
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Antragstellerin: Ursula Walter Liberale Frauen Landesvereinigung Niedersachsen, der Vorstand
Antrag  Nr.: S 4

Betrifft.: Wahl einer Ersatzvertreterin für die gewählte Vertreterin einer Landesvereinigung für den erweiterten Bundesvorstand

Die Bundesmitgliederversammlung möge beschließen:

Die Bundesvereinigung Liberale Frauen e.V. ändert ihre Satzung wie folgt: (siehe das fett gedruckte)

§ 8 Abs. 2: 

Der erweiterte Vorstand besteht aus den Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstandes und je einer Vertreterin aus jedem Bundesland, die der Mitgliederversammlung von den Landesvereinigungen zur Wahl vorgeschlagen werden, sofern Landesvereinigungen gegründet wurden. Für den Fall, dass ihre Vertreterin verhindert ist, schlägt jede Landesvereinigung auch eine Ersatzvertreterin zur Wahl vor. Diese ist ausschließlich nur im Vertretungsfall stimmberechtigt. Besteht in einem Bundesland keine Landesvereinigung, kann der geschäftsführende Bundesvorstand der Mitgliederversammlung ein bundesunmittelbares Mitglied, das in dem betreffenden Bundesland seinen Wohnsitz hat, zur Wahl in den Bundesvorstand vorschlagen.

§ 10 Abs. 3, erster Satz:

Jede Landesvereinigung hat das Recht, eine Vertreterin und für deren Verhinderungsfall eine Ersatzvertreterin in den erweiterten Bundesvorstand vorzuschlagen.

Begründung:

Damit die reibungslose Kommunikation zwischen Bundes- und Landesvereinigung funktionieren kann, ist es unerlässlich, das jede Landesvereinigung mit einer Vertreterin im erweiterten Bundesvorstand bei Vorstandssitzungen, Klausurtagungen etc. vertreten ist.
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Antragstellerin: Sibylle Laurischk
Beschluss  Nr.: 1

Finanzierung von Schutzräumen sicherstellen

Die Bundesversammlung der Liberalen Frauen fordert die FDP und die FDP- Bundestagsfraktion auf, sich zur Verhinderung und Bekämpfung von Straftaten gegen Frauen, häufig auch gegen Migrantinnen/ Migranten, wie zum Beispiel Zwangsheirat, Beschneidung und Menschenhandel, für die Sicherstellung von Schutzräumen und eines Beratungsprogramms auf Bund- Länder- Ebene einzusetzen, und die dafür notwendige Finanzierung sicherzustellen.

Begründung:

Straftaten, von denen besonders Migrantinnen/ Migranten betroffen sind, wie beispielsweise die Zwangsheirat, die Beschneidung oder der Menschenhandel, werden in der Öffentlichkeit mit großer Aufmerksamkeit diskutiert. Die Forderung nach verschärfter strafrechtlicher Bewertung und Aufnahme spezifischer Straftatbestände in das Strafgesetzbuch werden gefordert.

Das deutsche Strafrecht sieht jedoch für die genannten Sachverhalte bereits die Strafbarkeit vor, insbesondere die Zwangsheirat ist seit Anfang 2005 als spezieller Fall der Nötigung unter § 240 Abs. 4 StGB geregelt. Gerade auch die Erfahrungen in anderen europäischen Ländern, wo die von Zwangsheirat und anderen migrationsspezifischen Straftaten schon seit längerer Zeit unter Strafe gestellt sind, zeigen, dass die ausschließliche Normierung im Strafgesetzbuch zu Verhinderung und Bekämpfung dieser Lebenssachverhalte nicht ausreichen. 

Die Beratung und im Falle einer Strafanzeige auch das Angebot sicherer Schutzräume, sind zwingende Voraussetzungen, um Betroffenen und möglichen Opfern einen alternativen Lebensraum zu bieten, der Voraussetzung für eine Offenlegung der Straftaten ist. So lange die Opfer keine Möglichkeit haben aus ihrem Lebensumfeld „auszusteigen“, werden sie eine Strafanzeige vermeiden und damit auch ihre Aussage als Zeuginnen/Zeuge. Damit bleibt die Beweisbarkeit der genannten Straftaten weiterhin schwierig und wird in der Regel nicht möglich sein. Entsprechende Erfahrungen im Ausland stützen diese These. In Österreich gibt es beispielsweise trotz der Strafbarkeit der Zwangsheirat seit 30 Jahren nur sehr wenige Verurteilungen, die Rede ist von insgesamt 7 Fällen.

Zur Durchsetzung der Strafbarkeit von Straftaten, die besonders Migrantinnen und Migranten betreffen, ist es daher zwingend erforderlich, ein entsprechendes Beratungs- und Schutzraumnetz bundesweit aufzubauen. Die dafür erforderliche Finanzierung auch seitens des Bundes ist in Kooperation mit den Ländern bereitzustellen, da anderenfalls eine je nach Finanzkraft der Bundesländer sehr unterschiedliche Beratungs- und Schutzstruktur in Deutschland entstehen würde und die jeweilige Erfolgsaussicht einer Strafverfolgung von der Finanzkraft des einzelnen Bundeslandes abhängen würde.(Weitere Begründung mündlich).
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Antragsteller:  - Liberale Frauen Baden - Württemberg
Beschluss  Nr.: 2

Deutsche Sprache als Voraussetzung für Integration

Die Liberalen Frauen fordern die FDP-Bundespartei sowie die FDP-Bundestagsfraktion auf, für eine aktive Integrationspolitik in Deutschland einzutreten, um die Integration von Migrantinnen und Migranten in Deutschland zu fördern. Eine aktive Integrationspolitik erfordert das klare Bekenntnis zum Grundgesetz, zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und die Pflicht zum Erwerb der deutschen Sprache als wesentliche Kriterien bei der Entscheidung über die Einbürgerung. 

Begründung:

Sprache ist die Grundlage für eine aktive und selbstständige Teilhabe am Alltagsleben. Fehlende Sprachkompetenzen verhindern häufig insbesondere Migrantinnen die aktive Teilhabe. Deshalb sind die dafür erforderlichen Sprachkurse gerade auch für zugewanderte Frauen in geeignetem Maß anzubieten. Gerade auch den Kindern von Migranten muss das Erlernen der deutschen Sprache als Kernkompetenz für weitere Bildungschancen ermöglicht werden. 
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Antragsteller:  Gaby Seidl (Landesverband der LIF Bayern e.V.)

Antrag  Nr.:3



von der Antragstellerin zwecks Überarbeitung zurückgezogen

Aufhebung der Lebensstandardklausel beim nachehelichen Unterhalt

Der nacheheliche Unterhaltsanspruch nach einer Scheidung gemäß

§ 1569 BGB, den ein Ex- Ehegatte gegen den anderen erheben kann , ist nicht auf die Aufrechterhaltung des Lebensstandards vor der Ehescheidung betragsmäßig festzusetzen, sondern darauf abzustellen, ob der Ex-Ehegatte selbst genug verdient, um davon zu leben.

Begründung:

Nach § 1569 BGB tritt ein Unterhaltsanspruch gegen den Ex- Ehepartner dann auf, wenn dieser im Zeitpunkt der Scheidung nicht selbst für seinen Unterhalt sorgen kann.  

Dies kann aus folgenden Gründen gegeben sein:

Kinderbetreuung, Alter, Krankheit oder Gebrechen, Ausbildung, Fortbildung oder Umschulung, aus Billigkeitsgründen  oder Arbeitslosigkeit. Der Unterhaltstatbestand der Arbeitslosigkeit setzt voraus, dass eine angemessene Erwerbstätigkeit erlangt werden soll.

Im Gegensatz zum Trennungsunterhalt, wo das Trennungsjahr als Zeitraum der Orientierung betrachtet wird und nach § 1361 BGB ein getrennt lebender Ehegatte gegen den anderen einen Anspruch auf angemessenen Unterhalt hat, der sich nach den ehelichen Lebensverhältnissen und den Erwerbs- und Vermögensverhältnissen der Ehegatten richtet, ist die „Lebenstandard-Garantie“ nicht gerechtfertigt beim nachehelichen Unterhalt. Gerade das Trennungsjahr bietet beiden Ehegatten genügend Gelegenheit, auf die veränderte Situation zu reagieren und eigenverantwortlich Pläne für die weitere Gestaltung des Lebens zu entwickeln.  Ein lebenslanger Versorgungszwang  aufgrund einer eingegangenen Ehe jedoch verhindert beim Zahlungspflichtigen den Aufbau einer neuen Existenz. Der Zahlungsempfänger hingegen hat keinerlei Motivation zur Erzielung von zusätzlichem Einkommen.
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Antragsteller: Ursula Soulier, Bezirksverband Oberbayern

Beschluss  Nr.: 4

Gleichbehandlung des Kündigungsschutzes für Männer und Frauen bei der Beantragung der Elternzeit nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz

Die Bundesmitgliederversammlung der Bundesvereinigung Liberaler Frauen e.V. fordert die FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag auf, sich für die rechtliche Gleichbehandlung von Müttern und Vätern beim Kündigungsschutz hinsichtlich des Antrags auf Elternzeit einzusetzen.

Begründung:

Bisher sind Väter, die Elternzeit beanspruchen wollen, innerhalb der Antragsfrist nur an einem einzigen Tag wirklich vor Kündigung geschützt.

Die Paragraphen 16 und 18 des Bundeserziehungsgeldgesetzes sollen derart geändert werden, dass Vätern derselbe Kündigungsschutz zusteht wie Müttern.

Die Ungleichbehandlung von Vätern und Müttern beim Kündigungsschutz im Bundeserziehungsgeldgesetz macht es vielen unmöglich, die Elternzeit für den Kindesvater zu beanspruchen, da durch eine Kündigung des Partners, der Erziehungszeit beanspruchen möchte, die wirtschaftlichen Grundlagen der Familie gefährdet werden. Mütter, die schnell wieder in die Erwerbstätigkeit zurückkehren wollen und dies durch die Unterstützung des in Erziehungszeit befindlichen Vaters tun könnten, werden durch die Bestimmungen des Gesetzes benachteiligt.
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Antragstellerin: Mieke Senftleben MdA , Landesverband Berlin
Beschluss  Nr.: 5
Die Liberalen Frauen sprechen sich dafür aus, die familienstützenden Maßnahmen und Unterstützungsleistungen durch die Bundes- und Landesebene, sowie in kommunaler Verantwortung sinnvoll und zielgerichtet auf einander abzustimmen. Dadurch soll Frauen und Männern die Entscheidung zugunsten der Familiengründung erleichtert und zugleich jungen Müttern und Vätern eine bessere finanzielle als auch strukturelle Basis hierfür geboten werden. 

Derzeit erhalten Deutschlands Familien 36 Milliarden Euro Kindergeld und weitere 25 Milliarden Euro Unterstützung im Rahmen von kommunalen Zuschüssen für die Kindertagesbetreuung. Trotzdem sind diese staatlichen Leistungen nicht von durchschlagender Wirkung. Die demographische Entwicklung in Deutschland macht dies nur allzu deutlich. 

I     Die Liberalen Frauen fordern die Bundestagsfraktion auf, unter Zusammenarbeit der Familien- , Bildungs- und Finanzpolitiker zu prüfen, ob die zahlreichen steuerlichen und finanziellen Transferleistungen zugunsten von Familien mit dem Ziel der Vereinfachung übersichtlich gestaltet und aufeinander abgestimmt werden können. 

 II  Die Liberalen Frauen bitten die FDP-Bundespartei und die FDP-Bundestagsfraktion, zusammen mit den Liberalen Frauen einen  Familienkongress durchzuführen, um die liberale Position in die öffentliche Debatte zu implementieren. 
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Antragstellerin: Ira Bernhof, Berlin 

Antrag  Nr.: 6

Nichtbefasst

Betreff: Gender Bildung als Aufklärung – Gender-Unterricht an Schulen  
Der folgende Antrag ist sehr weit und offen gefasst, er betrifft die allg. „Lebenswelt“
 

Ziel: 
Um mehr „Geschlechtergerechtigkeit“ (Gleichberechtigung und Gleichstellung u.a. in Beruf und Arbeitswelt hinsichtlich der Entlohnung, der Aufstiegschancen, Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Familie und hinsichtlich der Repräsentanz von Frauen in Parteien und Parlamenten) zu erreichen, ist eine entsprechende politische Sozialisation der SchülerInnen erforderlich, z.B. eine Aktualisierung und Neufassung der Lehrpläne in den Fächern Geschichte, Sozial- oder Gemeinschaftskunde, Deutsch, Ethik und Philosophie. Im Unterricht wird zu wenig auf die verlorene und ignorierte Frauengeschichte, Frauenbewegung und Emanzipation eingegangen. Allen sozialen und revolutionären Bewegungen wird ausreichend Berücksichtigung geschenkt, nur dieses wichtige Thema findet höchstens eine Erwähnung im Nebensatz. 
Ich schlage deshalb zweierlei vor: Erstens die Schaffung eines neuen Gender-Unterrichtsfaches und zweitens eine intensive und ausführliche Behandlung von frauenpolitischen Themen und Texten aus der Vergangenheit und Gegenwart in den oben genannten Fächern. 
 (Die bisherige Ausbildungspraxis Genderstudien in erster Linie als Aufbaustudiengänge nach Abschluss des 1. Hochschulstudiums anzubieten ist zu wenig (restriktiv) und zu spät, vgl. z.B. hier: http://www.fu-berlin.de/gender-kompetenz/ und http://www.fu-berlin.de/gender-kompetenz/kvv/ws0405/index.html)

Begründung: 
Wenn Kinder Geschlechtergerechtigkeit von früh an pädagogisch vermittelt bekommen, ist die Chance größer, dass den zukünftigen Frauen und Männern (jetzt noch Jungen und Mädchen) die bestehenden Ungleichheiten bewusst werden und sich etwas im Denken beider Geschlechter ändert: z.B. eine kritische Reflektion der gesellschaftlich definierten Frauenrolle bei Mädchen/Frauen und die Anerkennung des weiblichen Geschlechts als gleichwertig und gleichberechtigt bei den Jungen/Männern. Damit können auch die Kinder von MigrantInnen erreicht werden (vgl. Schwerpunktthema "Integration" beim nächsten liberalen Berliner Sozialforum).
 Gerade hier könnte die FDP in Sachen Bildung und Gender „innovativ“ gegenüber den anderen Parteien insbesondere gegenüber den Grünen punkten! 
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Antragstellerin: Ursula Walter Liberale Frauen Landesvereinigung Niedersachsen, der Vorstand
Beschluss  Nr.: 7

Ergänzung der FDP-Mitglieder-Aufnahmeformulare 

Der Vorstand der Bundesvereinigung Liberale Frauen e.V. setzt sich bei der Bundes-FDP dafür ein, dass die Mitglieder-Aufnahmeformulare der FDP (Meine Unabhängigkeits-Erklärung) ebenso die Optionen "Ich möchte auch Mitglied der Liberalen Frauen werden" bzw. "Ich möchte Infos über die Liberalen Frauen" anzukreuzen sind.

Begründung:

Die Bundesvereinigung Liberale Frauen e.V. und ihre Untergliederungen sind die Frauenorganisation der FDP. Vielen Frauen ist nicht bewusst, dass sie bei Eintritt in die FDP nicht automatisch – wie bei den anderen Parteien – der Frauenorganisation der FDP angehören.

Da die LIBERALEN FRAUEN als politische Vorfeldorganisation eigene Mitgliedschaften hat und auch Beiträge erhebt, muss gesondert bei einem FDP-Beitritt darauf hingewiesen werden.
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Antragstellerin: Ursula Walter Liberale Frauen Landesvereinigung Niedersachsen, der Vorstand
Antrag  Nr.: 8
von Antragstellerin zurückgezogen

Betrifft: Erlass von Beitragsabführungen der Landesvereinigungen an die Bundesvereinigung der Liberalen Frauen e.V. im einem Jahr, in dem eine 

Bundestagswahl oder in den entsprechenden Bundesländern eine Landes- oder Kommunalwahl stattfindet

Die Bundesmitgliederversammlung möge beschließen:

Die Bundesvereinigung Liberale Frauen e.V. verzichtet im Jahr einer Bundestagswahl und im Jahr einer Landes- oder Kommunalwahl in den einzelnen Bundesländern auf die Abführung von Beiträgen ihrer Untergliederungen.

Begründung:

Die Landesvereinigungen haben in Wahljahren besonders hohe Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit, wie Veranstaltungen, Plakate, Info-Flyer und Unterstützung/Coaching von Kandidatinnen. Diese Ausgaben müssen aber – gerade in Wahljahren – leistbar sein, weil dann in besonderem Maße die Chancen zur Mitgliederwerbung und Bekanntmachung ihrer Vereinigung und ihrer Positionen gegeben sind.
LIF-Bundesmitgliederversammlung Mannheim, 4.u. 5.2.2006

Antragsteller: LIBERALE FRAUEN LANDESVERBAND SAAR

Antrag Nr.: 9

Betreff: Für ein kinderfreundliches Deutschland

Die Bundesmitgliederversammlung der Bundesvereinigung Liberale Frauen möge beschließen:

Maßnahmen um der Vernachlässigung und Misshandlung von Kindern vorzubeugen

Es gibt immer mehr Eltern, die bei der Erziehung ihrer Kinder Probleme haben. Sie sind nicht in der Lage ihre Kinder so zu erziehen, wie es wünschenswert wäre. Jedes 5. Kind kann nicht richtig sprechen. Viele Grundschüler können nicht richtig rennen, auf einem Bein stehen oder ein Schreibgerät richtig halten (Quelle: Jürgen Ölkers, Allgemeine Erziehungswissenschaft). Im schlimmsten Fall werden Kinder körperlich oder seelisch misshandelt oder kommen zu Tode.

Die schlimmen Fälle von Kindesmisshandlungen in der letzten Zeit haben uns hellhörig gemacht. Der Minister für Justiz, Gesundheit und Soziales des Saarlandes hat kürzlich angekündigt, dass er im Bundesrat eine Initiative einbringen möchte, durch die die Vorsorgeuntersuchungen U1 bis U10 verpflichtend eingeführt werden sollen. 

Die Einführung von verpflichtenden Vorsorgeuntersuchungen hilft sicher in dem einen oder anderen Fall bereits eingetretene Erziehungsmängel und auch Misshandlungen aufzudecken, sie beseitigen aber nicht deren Ursachen. Verpflichtende Vorsorgeuntersuchungen sind zum Schutz der Kinder wirkungslos, wenn sie nicht mit einer Reihe von weiteren Maßnahmen gekoppelt werden, die an den Ursachen für die Vernachlässigungen und Misshandlungen der Kinder ansetzen.  

Es sind in der Regel Probleme der Eltern, die dazu führen, dass Kinder vernachlässigt oder misshandelt werden.  Deshalb müssen die Maßnahmen bei den Problemen der Eltern ansetzen. Wichtig ist auch, dass die Hilfen zum Schutz der Kinder frühzeitig ansetzen und nicht erst dann, wenn auffällt, dass ein Kind vernachlässigt worden ist. Es muss alles getan werden, dass es erst gar nicht zu Vernachlässigungen und Misshandlungen von Kindern kommt. Der Prävention (dem Schutz der Kinder) ist absolut Vorrang zu gewähren vor irgendwelchen Interventionsmaßnahmen. 

Die Ursachen warum heute Eltern ihrem Erziehungsauftrag nicht mehr gewachsen sind, sind vielfältig.  Ein Grund ist sicherlich, dass sich die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geändert haben. Die herkömmliche Familie mit Vater, Mutter und Kindern ist nicht mehr der Regelfall. Manchen jungen Eltern fehlt deshalb die praktische Erfahrungen im Umgang mit Kleinkindern.  Es gibt Fällen, in denen Alkohol und Drogen eine Rolle spielen. Andere Eltern wiederum lassen ihren Frust an ihren  Kindern aus. Die Erscheinungsformen der Vernachlässigung und Misshandlungen sind ebenso vielfältig wie die Ursachen.

Viele Kinder lernen nicht mehr richtig sprechen, weil keiner sich mit ihnen beschäftigt.  Im schlimmsten Fall kommen Kinder zu Tode, weil die Eltern nicht wissen, wie man mit einem Kleinkind umgeht. Untersuchungen haben gezeigt, dass immerhin 6 von 100 Müttern überhaupt nicht wissen,  wie man ein Kind versorgt, wie man es stillt, wickelt oder was es isst. Diese Mütter sind auch völlig hilflos, wenn ihr Kind schreit. 

Diese Eltern brauchen Hilfe und Unterstützung. 

So vielschichtig wie die Ursachen sind, so vielfältig die Erscheinung der Vernachlässigung,  so breit gefächert müssen die Maßnahmen sein, um möglichst viele Betroffene zu erreichen.  Es muss alles getan werden, damit es möglichst nicht zu Vernachlässigungen und Misshandlungen von Kindern kommt.

Diese Hilfe muss nicht zwingend staatliche Hilfe sein. Wir sollten uns bewusst sein, dass der staatlichen Hilfe aufgrund der beschränkten finanziellen Mittel Grenzen gesetzt sind. Es muss deshalb auch nach neuen Wegen gesucht werden. Wir denken dabei daran, dass Maßnahmen von Firmen oder Privatleuten gesponsert werden könnten oder dass mehr Eigeninitiativen und Selbsthilfegruppen gebildet werden, die sich der Probleme annehmen.

Damit Deutschland  ein kinderfreundliches Land wird, fordern die Liberalen Frauen:

1. Durchführung eines Expertenhearing 
Um optimale Hilfestellungen anbieten zu können, muss zunächst geklärt werden, welcher Hilfebedarf besteht und wie man die bisher die bestehenden Ressourcen am sinnvollsten einsetzen kann. Die Bundestagsfraktion wird aufgefordert ein Expertenhearing durchzuführen. Zu diesem Hearing sollten Experten eingeladen werden, die die tagtäglich mit den Problemen befasst sind wie beispielsweise 

· Vertreter der Jugendämter

· Kinderärzte

· Vertreter von Organisation,  wie beispielsweise  dem Kinderschutzbund  und dem Müttergenesungswerk

· Familienrichter

· Vertreter von Jugendhilfeträgern 

· Vertreter der Kirchen

· Vertreter der Schulen

Bei diesem Hearing sollte es auch darum gehen, dass die bestehenden Probleme erfasst werden, um dann entsprechende Lösungen zu finden. 

2.  Aufklärungsarbeit

Einige spektakuläre Fälle von Kindesmisshandlungen in der letzten Zeit zeigen, dass offensichtlich erheblicher Aufklärungsbedarf dahingehend besteht, wie man als Eltern mit einem Kleinkind umgehen muss. Hier muss vermehrt Aufklärung betrieben werden.

Maßnahmen zur Aufklärung von Eltern können sein:

a.  Elternbriefe 

Die  Elternbriefe  des ARBEITSKREISES NEUE ERZIEHUNG Berlin, Boppstraße 10, 10967 Berlin könnten zur Aufklärung beitragen. Diese Elternbriefe sind von Pädagogen, Psychologen, Sozialarbeitern, Erziehern, Männern und Frauen erstellte Ratgeber. Es gibt insgesamt 46 solcher Elternbriefe, die jeweils auf das Lebensalter des Kindes ausgerichtet  sind. Sie befassen sich mit fast allen Fragen, die bei der Erziehung der Kinder auftreten. Sie enthalten Hinweise auf die Beratungsmöglichkeiten bei den Jugendämtern; Erziehungsbeartungsstellen, Familienbildungsstellen. 

Diese Elternbriefe werden in einer Auflage von 4 Millionen jährlich gedruckt. Sie werden in Berlin und Bremen kostenlos an die Eltern verschickt. In einigen Gemeinden in Nordrheinwestfalen oder Bayern werden sie kostenlos verteilt, zum Teil allerdings nur auf entsprechende Nachfrage. In anderen Bundesländern, wie etwa Rheinland-Pfalz unterstützt das Land die Jugendämter finanziell, um eine  bessere Verteilung dieser Elternbriefe zu erreichen.

Es gibt auch private Initiativen, wie zum Beispiel in Recklinghausen die Firma Paul Hartmann AG, die die Elternbriefe an die Eltern von Neugeborenen kostenlos verteilt. 

Die Elternbriefe enthalten wichtige Informationen für die Eltern. Die Mitglieder der Liberalen Frauen, die FDP und alle Untergliederungen der FDP werden aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass in den deutschen Kommunen Elternbriefe bei jeder Geburt eines neugeborenen Kindes an die Eltern kostenlos verschickt werden.

b. Hotline für Eltern
Zur Aufklärungsarbeit gehört die Einrichtung einer Hotline, bei der Eltern anrufen können und um Rat fragen können, wenn sie Probleme bei der Erziehung haben. Bei dieser Hotline sollten die Anrufer anonym bleiben können, um die Schwelle, Rat bei Experten zu suchen,  möglichst gering anzusetzen. Gerade in den Familien, in denen die massivsten Problem auftreten, scheuen sich Eltern aus Angst davor,  ihr Kind zu verlieren, um Hilfe zu bitten. Wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, anonym um Hilfe nachzufragen, nehmen diese Eltern sie vielleicht eher in Anspruch.

Die FDP Gremien werden aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass eine solche Hotlines eingerichtet werden.

c. Elternkurse und Beratungskurse 

Die Erziehungsfähigkeit der Eltern könnte durch Elternkurse und Beratungskurse gestärkt werden. Dabei sollten Eltern schon vor der Geburt auf die Möglichkeit der Teilnahme an solchen Kursen hingewiesen werden. Die Liberalen Frauen fordern, dass solche Beratungsangebote flächendeckend in Deutschland  angeboten werden.

d. Aufklärung in den Medien

Ein Medium, das zur Aufklärung von Eltern genutzt werden sollte, ist das Fernsehen. Das Fernsehen ist ein Medium, zu dem viele junge Menschen eher Zugang finden, als zu Büchern oder Zeitschriften. Da es hier um das Wohl der Kinder geht sollte vermehrt Aufklärung im Fernsehen betrieben werden.

Die Liberalen Frauen fordern, dass die Vertreter der FDP in den Rundfunkräten sich dafür einsetzen, dass insbesondere der öffentlich-rechtliche Rundfunk  und das öffentlich-rechtliche Fernsehen sich mehr dem Problem widmet und zur Aufklärung junger Eltern beiträgt. 

e. Aufklärung in den Schulen

Familie ist das erste und wichtigste soziale Übungsfeld für Kinder. Viele Kinder und Jugendliche wachsen heute Geschwister auf und sind den Umgang mit Kleinkindern nicht gewöhnt. Sie haben keinerlei praktische Erfahrungen im Umgang mit Kleinkindern. Wichtig ist deshalb auch, dass in den Schulen das Thema Erziehung der Kinder, Umgang mit Kleinkindern aufgegriffen wird. Man könnte den Jugendlichen beispielsweise diese lebensechten Puppen überlassen, die die gleichen Bedürfnisse haben wie Baby, (sie schreien, müssen gefüttert und gewickelt werden). Jugendliche könnten damit üben. Auch wenn die Anschaffung solcher Puppen recht teuer ist, rechnet sich die Anschaffung unseres Erachtens. 

Die Liberalen Frauen fordern, dass in den Schulen mehr Aufklärung über den Umgang mit Kleinkindern betrieben wird.  

3. Risikomütter so früh wie möglich erkennen und unterstützen

Durch Aufklärung können sicherlich nicht alle Probleme beseitigt werden. Deshalb ist es wichtig, dass man dort, wo Probleme auftreten, diese Probleme frühzeitig erkennt und  Hilfe anbietet.

a. Risikomütter bereits im Krankenhaus erkennen und ihnen praktische Hilfe anbieten 

Untersuchungen haben gezeigt, dass immerhin 6 von 100 Müttern überhaupt nicht wissen wie man ein Kind versorgt, wie man es stillt, wickelt oder was es isst. Diese Mütter sind auch völlig hilflos, wenn ihr Kind schreit. 

In Düsseldorf wird deshalb an einem Krankenhaus ein Modellprojekt durchgeführt. Dort beobachten Schwestern, Ärzte und Hebammen die Frauen auf den Entbindungsstationen, um herauszufinden, welche Frauen zu den Risikomüttern gehören. Diese Risikomütter werden auf der Entbindungsstation von den Ärzten gezielt angesprochen. Sie  verpflichten sich vor der Entlassung aus dem Krankenhaus schriftlich die Vorsorgeuntersuchungen durchführen zu lassen. Das Krankenhaus informiert Jugendamt und Gesundheitsamt, die wiederum Schwestern beziehungsweise Hebammen zu den Müttern schicken, um diesen praktische Hilfestellung zu geben.

In Düsseldorf hat man aus diese Weise erreicht, dass die Kinder bei den Familien bleiben konnten und nicht in Heime untergebracht werden mussten. Diese hat den positiven Nebeneffekt, dass sich erhebliche Kosten für die Heimunterbringung sparen lassen.

Die Gremien der FDP  werden aufgefordert sich dafür einzusetzen, dass solche Maßnahmen auch in anderen Krankenhäuser durchgeführt werden.

b.  Sozialraumprojekte - Heranziehung sozialräumlicher Ressourcen
Auch sozialraumorientierte Arbeit kann helfen die Risikofälle aufzuspüren und entsprechende Aktivitäten zu entfalten. Bei dieser Arbeit werden personelle, materielle und infrastrukturelle Ressourcen eines bestimmten Stadtteils bei der Sozialarbeit mit herangezogen. Auch dies kann dazu beitragen, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu bewältigen.

Im Saarland- im Raum St. Wendel - gibt es in einigen Orten ein Modellprojekt, bei dem man in der Jugendarbeit sehr gute Erfahrungen mit sozialraumorientierter Arbeit gemacht hat. Die Mitglieder der Liberalen Frauen und die Gremien der FDP werden aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass der sozialraumorientierten Arbeit im Bereich der Jugend- und Familienhilfe mehr Beachtung geschenkt wird und dass solche Projekte auch in anderen Bundesländern eingeführt werden.

4.  Förderung von Selbsthilfepotentialen

Hilfe für die Eltern muss nicht zwingend staatliche Hilfe sein.  Hilfe für Eltern ist ein Bereich, in dem Ältere ihre Erfahrungen an Jüngere weitergeben können. Erst kürzlich konnte man in der Presse lesen, dass viele Menschen sich gerne ehrenamtlich engagieren wollen. In der Unterstützung junger Eltern bei Erziehungsproblemen, sehen wir ein Betätigungsfeld, das für beide Seiten – junge und alte Menschen - sehr bereichernd sein kann.

a. Childrens Angels  für die Familien

Wir kennen in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens Mentoring und Coaching-Programme,  insbesondere  in den Bereichen Politik und Wirtschaft. Die Buisness-Angels haben sich bereit erklärt Existenzgründer mit ihrem Know-how zu unterstützen. Wie im Geschäftsbereich könnten sich ältere Menschen als „Childrens Angels“ – als Paten für die Familien zur Verfügung stellen und den Eltern und Kindern  mit Rat und Tat zur Seite stehen. Da es sich bei den Jüngeren, die diese Hilfe benötigen, unter Umständen um Eltern handelt, die selbst Probleme haben, sollte man für die Personen, die ehrenamtlich ihre Hilfe anbieten,  entsprechende Schulungen anbieten.

b. Gründung von Kompetenzzentren

Um hier die richtigen Personen zusammenzubringen, sollten Kompetenzzentren gegründet werden, die dann auch die Vermittlung anderer ehrenamtlicher Aufgaben übernehmen könnten. 

Gesellschaftliche Rahmenbedingungen beginnen in den Köpfen der Menschen. Kinderfreundlichkeit muss wieder verstärkt als Wert und Einstellung ins Bewusstsein rücken.

Wir fordern ein Umdenken in der Gesellschaft.  Der beste Schutz für die Kinder ist ein wachsames Umfeld. Wir sollten daran denken, dass Kinder unsere Zukunft sind und uns nicht über den „Lärm“ von Kindergärten beschweren.

Kinder sollen das Gefühl haben, dass sie uns  willkommen sind und dass wir alles tun, um sie zu schützen.
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